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„Inklusion und damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben  

soll für alle Menschen mit Behinderung selbstverständlich sein.“  
(Angela Merkel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusion zielt ab auf eine etwas andere Gesellschaft, die 

„gelingendes Leben ermöglicht, Gemeinschaft verwirklicht  

und menschliche Vielfalt als gemeinsame Bereicherung erlebt.“ 

(Bundesverband evangelische Behindertenhilfe 2010)    
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• „Menschen mit Behinderung ein ‚normales‘ Leben ermöglichen 
(Normalisierungsprinzip), sie in die Welt der Nichtbehinderten 
‚hineinnehmen‘ (Integration), sie möglichst weitgehend selbst 
entscheiden lassen (Selbstbestimmung), ihre Teilhabe an den regulären 
Angeboten und Strukturen ihres Umfeldes sicherstellen (Inklusion):  

• Diese programmatischen Meilensteine widersprechen sich nicht, 
sondern sind sich ergänzende, nur vor ihrem jeweiligen historischen 
Hintergrund zu verstehende Schritte hin zur Vision einer gesellschaft-
lichen Rolle von Menschen mit (…) Behinderung als gleichberechtigte 
Bürger(innen).“  (Theo Frühauf 2010, S.101)  
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     „Inklusion als Vision eines humanen, respektvollen und friedlichen 
Zusammenlebens der Menschen umschreibt zutreffend und in 
bemerkenswerter Weise eine neue Aufgabe und Herausforderung der 
Sozialpolitik.“  (Reinhard Markowetz 2009) 
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 „Solange Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft ausgegrenzt werden, 
bedarf es zunächst einmal ihrer Integration, die es dann in ein ‚Leben in 

gesellschaftlicher Inklusion‘ zu überführen gilt.  

Inklusion ist (…) nicht auf behinderte Menschen fixiert,  

sondern zielt als Vision auf eine Bürgergesellschaft für Alle.“  
(Georg Theunissen 2013) 
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      „Inklusion hat umfassende grundrechts-basierte und werthaltige visionäre 
Qualitäten und wird – zumindest absehbar – nicht erreicht werden können. Das 
Konzept dient als Orientierung für nächste Schritte in eine bestimmte Richtung 
und ist ein Ansatz zur umfassenden Bildungs- und Gesellschaftsentwicklung.“               

                                                                                                                      (Michael Conty 2009) 
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Im Kontext der Vorstellung des Nationalen Aktionsplans eröffnete die 
Bundesministerin Ursula von der Leyen die Konferenz  

"Inklusion einfachmachen“.  

Bei dieser Konferenz ging es um die praktische Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention vor Ort und in den jeweiligen 
Wirkungsbereichen.  
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Inklusion – einfachmachen ?!? 

 

 
Mit dem Slogan  

„einfachmachen“  

fand das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales offenbar eine griffige Formel 

für ihre Ideen zur Umsetzung der  

UN-Behindertenrechtskonvention  

in den Nationalen Aktionsplan, der den 
Titel trägt: 

„Unser Weg in eine inklusive 
Gesellschaft“  
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Inklusion – plakativ: 
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Inklusion – ein Kinderspiel?  
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Inklusion einfachmachen ?!? 

Die Dimension der Menschenrechte (1) 
 
 

 

Durch die juristische Verankerung und Ratifizierung der differenziert 
ausformulierten Grundrechte wird endlich der Schritt zur verbindlichen 
Anerkennung der vollen Rechte behinderter Menschen vollzogen. 
 
Damit eröffnet die Konvention die Chance, dass Menschen mit physischen, 
psychischen oder kognitiven Handicaps in vielfältiger Hinsicht ihre 
uneingeschränkte Zugehörigkeit zur Gemeinschaft aller Bürgerinnen und 
Bürger einfordern können. 
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Die Dimension der Menschenrechte (2) 
 
„Behinderte Personen als Menschenrechtssubjekte zu sehen, hilft, den 
Blick  auf die Umwelt und die Gesellschaft mit ihren exkludierenden 
Strukturen und verletzenden Verhaltensweisen zu lenken“ (Degener 2012) 



X 

     
 

Inklusion – einfachmachen ?!? 

Die Dimension der Sozialwissenschaften (1) 
 

Es ist bemerkenswert, wie unbeeindruckt von allen theoretischen 
Erörterungen in den Sozialwissenschaften und auch von realen 
gesellschaftlichen Entwicklungen die Behindertenhilfe die Rezeption der 
Exklusionsdebatte der letzten 20 Jahre verweigert.  
 
Denn Exklusion ist in diesem Kontext ja keineswegs ein exklusives 
Merkmal behinderter Menschen. 
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Die Dimension der Sozialwissenschaften (2) 
 

In modernen Gesellschaften lauern unendliche viele Exklusionsrisiken, und 
so wie Inklusion sich im Grunde nicht gesellschaftseinheitlich regeln lassen 
wird, weil wir eigentlich nur in Bezug auf einzelne Funktionssysteme mit 
ihren jeweiligen Bedingungen von Inklusion sprechen können, so ist 
Exklusion heute weitgehend kein Phänomen eines Kompaktausschlusses aus 
der Gesamtgesellschaft mehr, sondern vollzieht sich bisweilen sehr subtil 
und differenziert.  (vgl. Stichweh 2005) 
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An dieser Stelle möchte ich Ihnen gern Udo Sierck vorstellen:     

 

Inklusion – einfachmachen ?!?  



X 

Udo Sierck lehrt heute als Dozent  

an der Universität Hamburg und  

an der Evangelischen Fachhochschule  

Darmstadt sowie in zahlreichen  

Fortbildungen und Tagungen. Seine 

 Seminare behandeln Themen wie 

      
-        Die politische Behindertenbewegung 

- Selbstbestimmung und Peer Counseling 

- Fragen zur Euthanasie und Bioethik 

- Würde, Eigensinn und Identität   
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      In seinem Aufsatz: Budenzauber Inklusion (51. Jg., Heft 3/2012 der 
Behindertenpädagogik) schreibt Udo Sierck: 
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 “Die Ratifizierung der UN-Konvention für die Rechte 
behinderter Menschen hat quer durch die politischen Parteien 
und bei den Behindertenverbänden euphorische Reaktionen 
ausgelöst. Manche sehen darin einen „großen Wurf“ oder gar 
einen „revolutionären Schub“. Nur selten sind die Versuche, die 
Perspektive der Inklusion, also der vorbehaltlosen und 
gleichberechtigten Teilhabe aller behinderten Personen in der 
Gesellschaft, in den Kontext realer Sozial- und Wirtschafts-

politik zu stellen.“    



X 

       

„Rechte ohne Ressourcen zu besitzen ist ein grausamer Scherz!“ 
         (Julian Rappaport 1985)  
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Die Dimension der Sozialpolitik und Sozialverwaltung 
 

Unsere gewachsenen und differenzierten Systeme der Sozialen Sicherung 
sind von ihrer Anlage her nicht auf Inklusion, sondern auf immer wieder neu 
zu prüfende Bescheide und Exklusionen ausgerichtet.  
 
Klassifikation, Segregation, Gewährung oder (möglichst) Ausschluss von 
Leistungen sind die grundlegenden Prinzipien, die Verweisung an die 
Zuständigkeit anderer Leistungsträger ihre alltägliche Praxis, nur schwer zu 
durchschauende Grade von „Schwerbehinderung“ ihre Ausdrucksform. 
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Die Dimension der traditionellen Institutionen 
 
 

 

 

 

 

 

„Die Inklusionsdebatte zwingt Träger der Behindertenhilfe dazu, sich mit 

sozialräumlichen Handlungsansätzen auseinander zu setzen. Es sind 
Wohnkonzepte gefragt, die Inklusion als Kultur des Zusammenlebens im 
Stadtteil oder der Gemeinde begreifen und die professionelle Unterstützung 

entsprechend profilieren.“ (Monika Seifert 2010) 
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Binnendifferenziert finanzierte Einrichtungen (1) 
 
• In einem Positionspapier des Bundesverbandes evangelische 

Behindertenhilfe e.V. (beb) vom Juli 2009 heißt es: 
• „Menschen mit Behinderungen im höheren Lebensalter teilen (…) Chancen 

sowie Problemlagen nichtbehinderter Gleichaltriger. Trotz der Vielfalt indivi-
dueller Bedarfs- und Problemlagen kann Folgendes angenommen werden:  

 

– Sie streben nach Lebensqualität und Zufriedenheit in einem ihren 
Bedürfnissen gemäßen Wohnumfeld 

– Sie wollen nicht isoliert leben und möchten in der Regel so lange wie irgend 
möglich in der vertrauten Umgebung bleiben 

– Sie sind angewiesen auf gesicherte und tragfähige Grundlagen für die 
Gestaltung ihres Lebens im Alter.“ (beb 2009, S.5) 
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Binnendifferenziert finanzierte Einrichtungen (2) 
 
• In der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ist nicht 

davon die Rede, dass die Einbeziehung und gesellschaftliche Teilhabe 
ab einem gewissen Alter endet – im Gegenteil: Gerade bei älteren 
Menschen wird heute immer wieder auf die Wichtigkeit der alters-
gerechten Gestaltung des Lebensumfeldes gedrängt. 

• Bei älter werdenden Menschen mit Behinderungen wird der Anspruch 
auf Inklusion zunehmend in Frage gestellt, und zwar durch den immer 
größer werdenden Graben zwischen SGB XI und SGB XII 

• In den meisten Bundesländern sind überörtliche, in einigen auch 
örtliche Sozialhilfeträger für die Eingliederungshilfe zuständig und 
bemüht,  die steigenden Kosten durch Umwandlung der Häuser der 
Eingliederungshilfe in Pflegeheime zu reduzieren. 
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Binnendifferenziert finanzierte Einrichtungen (3) 
 
• Bei der so genannten binnendifferenzierten Finanzierung schließt der 

Einrichtungsträger erstens eine Leistungsvereinbarung mit dem Träger 
der Eingliederungshilfe ab und zweitens gleichzeitig (mit dessen 
Billigung) einen Versorgungsvertrag im Sinne des § 43 SGB XI. 

• Dadurch hat der Bewohner/die Bewohnerin einen Anspruch auf die 
höheren Sachleistungen nach § 43 SGB XI anstelle der maximalen 
Pauschale von 256 € pro Monat, wie sie für Einrichtungen nach SGB XII 
vorgesehen sind. 

• Dieser Weg hat für die Leistungsträger massive Vorteile, für die 
Einrichtungen und die dort lebenden Menschen aber deutliche 
Nachteile in Bezug auf pädagogische Unterstützung – Assistenz – 
Teilhabe – Inklusion. 
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Binnendifferenziert finanzierte Einrichtungen (4) 
 
• Die Inklusion von behinderten Menschen im Alter wird erschwert oder 

unmöglich gemacht durch die Dominanz der Pflegeversicherung 
gegenüber der Eingliederungshilfe (vgl. SGB XI, § 13) 

• Das „Herausdrängen“ von Menschen mit Behinderungen aus der 
Eingliederungshilfe ist ganz im Sinne der Träger der Sozialhilfe und wird 
begründet mit „überwiegendem Pflegebedarf“ oder der „Unmöglichkeit 
der Eingliederung 

• Die „binnenfinanzierten“ Einrichtungen verpflichten sich damit, die 
Standards der Pflegeversicherung und der Heimaufsichten einzuhalten, 
was sich auf die Personalstruktur (examinierte Pflegekräfte) und die 
Standards der Dokumentation auswirkt.    
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Binnenfinanzierte Einrichtungen (5) 
 
• Die Einrichtungen müssen sich vom Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen einschließlich dessen Dokumentationsvorgaben 
überprüfen lassen 

• Pädagogische Fachkräfte und in vielen Bundesländern auch Heil-
erziehungspflegerInnen sind im Verständnis der Pflegekassen im 
stationären Bereich keine Fachkräfte. 

• In binnendifferenziert finanzierten Einrichtungen können sie deshalb 
nur eingeschränkt eingesetzt werden, so dass pädagogische Berufe 
immer mehr durch pflegeorientierte Berufe verdrängt werden. 

• Die Bedürfnisse nach gesellschaftlicher Teilhabe werden in diesen 
Einrichtungen als weniger wichtig angesehen werden als die Pflege 
und sind nur noch Sache der Praktikanten und Ehrenamtlichen. 
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Die Dimension der traditionellen Institutionen  
 

Laut Bundesagentur für Arbeit werden die Pflicht-
arbeitsplätze bei öffentlichen Arbeitgebern zu mehr 
als 35% nicht besetzt – auch öffentliche Arbeitgeber 
zahlen lieber die Ausgleichsabgabe.  
 

Bei den privaten Arbeitgebern wurden in den 
letzten Jahren Arbeitsplätze für Menschen mit 
Behinderungen tendenziell eher abgebaut.  
 

Heute zahlen ca. 60% aller privaten Arbeitgeber 
gänzlich oder teilweise die Ausgleichsabgabe, da sie 
die Quote der  Bereitstellung von Arbeitsplätzen für 
Menschen mit Handicap nicht erfüllen. 

http://www.arbeitsagentur.de/
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Die Dimension der traditionellen Institutionen  
 

Gegenwärtig sind mehr als 175.000 Menschen 
mit einer Schwerbehinderung gänzlich ohne 
Arbeit. (Stichtag: 31. Mai 2012)  

 

 

 

 

 

Weiterhin sind am Ende des Jahres 2012 mehr 
als 280.000 Menschen mit Behinderung in einer 
WfbM beschäftigt. 

Die Vermittlungsquote von der WfbM in den 
Allgemeinen Arbeitsmarkt liegt in der Regel 
unter 3% der Beschäftigten einer WfbM. 
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Die Dimension der traditionellen Institutionen  
 
„Die Werkstätten für behinderte Menschen sollten so gestaltet werden, dass sie die 
Aufgabe der personenorientierten Bildung im Blick auf die Anforderungen des allge-
meinen Arbeitsmarkts übernehmen und Unterstützung bei der Wahrnehmung des 
Wahlrechts im System des Arbeitsmarkts bieten können. 

Sie sollten weiterhin Beschäftigungsmöglichkeiten für jene Menschen mit schwerster 
Behinderung anbieten, die nach Ausschöpfung aller Förder- und Vermittlungsmöglich-
keiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und in Integrationsunternehmen nicht 
vermittelbar sind.“ (Schwalb 2013, S.46)   
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Das (Trägerübergreifende) Persönliche Budget (1): 
 

 
• Seit dem 1. Januar 2008 besteht im SGB IX ein Rechtsanspruch auf 

Leistungen in Form des Persönlichen Budgets 
 
• Die Leistungsempfänger können damit anstelle von Dienst- und 

Sachleistungen eine Geldleistung beantragen 
 

• Für die Organisation eines bürgernahen und schnellen Zugangs zu den 
erforderlichen Teilhabeleistungen wurden Gemeinsame Servicestellen 
(GSS) geschaffen. 
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Das (Trägerübergreifende) Persönliche Budget (2): 
 
• Mit dem Persönlichen Budget soll(te) die Selbstbestimmung, die 

Eigenverantwortung und die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
erhöht werden. 
 

• Das Persönliche Budget soll(te) dazu dienen, den tatsächlichen Bedarf und 
die persönlichen Wünsche des Einzelnen nach individuellen Hilfeformen 
stärker zu berücksichtigen. 
 

• Auch soll(t)en die tradierten Angebotsstrukturen des Wohlfahrtsmarktes 
im Sinne von „ambulant vor stationär“ und „Rehabilitation vor Pflege“ 
überprüft werden (vgl. Rothenburg 2009, S.47; Frings/Möller 2012)      
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Das (Trägerübergreifende) Persönliche Budget (3): 
 

• Die Umsetzung der Idee der (T)PB in Form konkreter Bewilligungen ist 
ernüchternd und auch für das BMAS enttäuschend: 

• Bundesweit wurden bislang ca. 15.ooo bewilligte Budgets verzeichnet – 
bei einer Zahl von ca. 7.1 Millionen Leistungsberechtigten entspricht das 
einer Inanspruchnahme von 0,2%. (vgl. BMAS und Prognos AG 2012) 

• Die Zahlen für Baden-Württemberg lagen zuletzt bei 1069 Personen, 
davon waren 31 PB‘s trägerübergreifend (Stichtag 31.12.2010 – aktuellere Zahlen liegen 
gegenwärtig nicht vor) 

• In der Stadt Freiburg erhöhte sich die Anzahl der Persönlichen Budgets von 
3 (im Jahr 2008) auf 7 (im Jahr 2010).  

• Beratungen finden durchaus häufiger statt – selten kommt es dann jedoch 
zur Beantragung und Gewährung. 

• Die Gemeinsame Servicestelle für Rehabilitation Freiburg, die bei der 
Deutschen Rentenversicherung angesiedelt ist, muss geradezu darum 
ringen, überhaupt wahrgenommen und angesteuert zu werden.  
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Behindertenbeiräte (1) 
 
• Inklusion und Partizipation kann nur gelingen, wenn Menschen mit 

Behinderungen ihre Interessen in den kommunalen Gremien auch 
vertreten können. 

 

• Es fehlt in Deutschland bislang eine eindeutige Gesetzesgrundlage für 
die Einbeziehung von Behindertenbeauftragten in die politischen 
Entscheidungsprozesse – die regionalen Unterschiede sind sehr groß. 

 

• Die Landesgleichstellungsgesetze sollen die Etablierung und Aufgaben 
von Interessenvertretungen von behinderten Menschen in den 
Kommunen regeln – mit sehr unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad 
bislang.     
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Behindertenbeiräte (2) 
 
• Neben diesen haupt- und ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten 

haben einige Kommunen Behindertenbeiräte eingerichtet, in denen 
gewählte oder delegierte Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen und Vertreter örtlicher Behindertenorganisationen 
Eingaben an die Kommunalpolitik vorbereiten und diskutieren. 

• Sie setzen sich zum Ziel, aktuelle Fragestellungen in die Politik hinein 
zu tragen und die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und  
Interessengruppen der Behinderten und der Sozialpolitik und der 
Sozialverwaltung zu koordinieren. 

• Häufig werden sie auch als Beratungsinstanz für einzelne Menschen 
mit Behinderungen oder deren Angehörigen kontaktiert.  

                                                                                             (vgl. Erhardt / Grüber 2011, S.81)   

Inklusion – einfachmachen ?!?   

                                                           



X 

 
 
Lokale Teilhabekreise (1) 
 
• Gesellschaftliche Partizipation setzt voraus, dass alle Menschen – mit und 

ohne Handicap – als Bürgerinnen und Bürger angesehen werden und die 
Möglichkeit bekommen, an gesellschaftlich relevanten Prozessen und 
Ereignissen teilzunehmen. 

 

• In den Jahren 2007 bis 2011 wurden mit Unterstützung der „Caritas 
Behindertenhilfe und Psychiatrie“ (CBP) 40 lokale Teilhabekreise 
gegründet, an denen 21 Einrichtungen der Caritas beteiligt waren. 

 

• Die Gründung dieser Teilhabekreise erfolgte bundesweit, jedoch vor allem 
dort, wo keine Plattform für die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung im Gemeinwesen bestand. 
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Lokale Teilhabekreise (2) 
 
• Zur Gründung von lokalen Teilhabekreisen müssen drei Partner 

zusammenkommen:  
• Menschen mit Behinderungen, die das Bedürfnis haben, sich in der Gemeinde zu 

engagieren bzw. neue Formen des Zusammenseins kennenzulernen 
• Einrichtungen der Behindertenhilfe, die sich mit Sozialraumorientierung / 

Gemeinwesenorientierung auseinandersetzen und diese auch umsetzen wollen 
• Bürgerinnen und Bürger, die am Zusammensein mir Menschen mit Behinderung 

interessiert sind und gemeinsame Aktivitäten unterstützen. 
 

• Den Menschen mit Behinderungen soll letztlich auch die Angst 
genommen werden, die stationäre Einrichtung zu verlassen 

• Sie sollen erleben können, dass sie in der Gemeinde willkommen sind   
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Lokale Teilhabekreise (3) 
 
Die Teilhabekreise widmen sich zunächst folgenden Fragen: 

• Was wünschen und was brauchen die interessierten Menschen mit Behinderungen? 
• Welche Gelegenheiten und Potenziale gibt es vor Ort? 
• Wie kann die Außendarstellung des Teilhabekreises aussehen, um Menschen aus den 

Einrichtungen und Menschen in der Gemeinde dafür zu gewinnen? 
• Wie können die Projekte und Aktivitäten finanziert werden?  

 

Für die verschiedenen Aufgaben werden verschiedene Rollen verteilt: 
• Innenminister 
• Kulturminister 
• Außenminister 
• Finanzminister 
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Lokale Teilhabekreise (4) 

 
• Die Lokalen Teilhabekreise (LTK) treffen sich in der Regel einmal im 

Monat und legen die Schwerpunkte ihrer Aktivitäten fest.  
• Als Beispiele für lokale Teilhabekreise können genannt werden: 

– Der Trommlerzug des Schwarzwald-Baar-Kreises, bei dem sich im Laufe der 
Zeit die Trennung zwischen den Musikern mit und ohne Behinderung 
auflöste und die sich an den Karnevalsumzügen der Umgebung beteiligen. 

– Der LTK Nottuln im Münsterland (initiiert von BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen des Stifts Tilbeck) nimmt gemeinsam an lokalen Festen 
(z.B. Apfelfest des Heimatvereins) und Laien-Theateraufführungen teil. 

– Der LTK Augsburg regte die Gründung von Selbsthilfegruppen für Menschen 
mit geistiger Behinderung an; es arbeiten nun – trägerübergreifend – diese 
Selbsthilfegruppen in Augsburg, Memmingen und Günzburg. 

– In dem LTK Leipzig entwickelten Menschen mit und ohne Behinderung 
gemeinsam einen Kulturführer in leichter Sprache    
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Schulbegleitung (1): 
 
 
 
 
• Um die Möglichkeit einer inklusiven Beschulung zu sichern, kann eine 

Schulbegleitung durch eine Schulassistentin (Integrationshelferin, 
Schulhelferin, Individualbetreuerin…) beantragt werden. 

 

• Die Schulassistenten sind vorgesehen für Kinder und Jugendliche, die  
         „aufgrund besonderer Bedürfnisse im Kontext Lernen, Verhalten, Kommunikation, 

medizinischer Versorgung, und/oder Alltagsbewältigung der besonderen und individu-
ellen Unterstützung bei der Verrichtung unterrichtlicher und außerunterrichtlicher 
Tätigkeiten bedürfen (Dworschak 2010, S.133) 

 

• Forschungen über Konzept – Einsatz – Struktur – Methode der 
Schulbegleitung bislang kaum vor      
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Schulbegleitung (2): 

 

 

• Die Maßnahme der Schulbegleitung / Schulassistenz ist von Eltern zu 
beantragen.  

 

• Die Schulbegleiter / Schulassistenten werden entweder von den Eltern 
(Arbeitgebermodell), von sonder- und heilpädagogischen Diensten 
oder vom Schulträger angestellt. 

 

• Die Schulbegleitung für Kinder mit sonderpädagogischem 
Bildungsanspruch (z.B. geistiger Behinderung) wird über das SGB XII 
(Leistungen der Eingliederungshilfe, § 54 SGB XII) begründet. 

 

• Bei Kindern mit seelischer Beeinträchtigung (z.B. Autismus-Spektrum-
Störung) kommt das SGB VIII (Leistungen für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche / Kinder- und Jugendhilfegesetz § 35a) zur 
Anwendung.   
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Schulbegleitung (3) – von Kindern aus dem Autismus-Spektrum 
 
• In neueren Untersuchungen über Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Syndrom 

haben B.Demes (2011) sowie M.Eckhart u. S.Wüthrich (2013) festgestellt: 
 

• Viele Schüler mit dem Asperger-Syndrom zeigen auditive 
Überempfindlichkeiten und können dem Unterrichtsgeschehen nur 
schwer folgen (auditives „Abschalten“) 

• Ebenso tendieren sie zu detailorientierter visueller Wahrnehmung – 
dadurch ergeben sich Schwierigkeiten, Informationen in den Kontext 
einzuordnen      

• Sie können sich häufig nicht auf flexible Unterrichtsinhalte und –
Unterrichtssituationen einstellen, sondern sind fokussiert auf 
technische oder naturwissenschaftliche Spezialinteressen 
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Schulbegleitung (4) – von Kindern aus dem Autismus-Spektrum 

 

• Schüler aus dem Autismus-Spektrum (besonders mit Asperger-Syndrom) 
verfügen meist über einen ausgefeilten, überkorrekten Sprachgebrauch 

• Sie neigen dazu, ausufernde Monologe zu halten und übliche 
Kommunikationsregeln nicht angemessen zu berücksichtigen 

• Viele Kinder mit Asperger-Syndrom entwickeln beim Lernen eigene 
Lösungsstrategien und halten an diesen fest, auch wenn sie in eine 
Sackgasse führen; es fällt ihnen außerordentlich schwer, sich auf 
nichteigene Lösungsstrategien einzulassen 

• Häufig bestehen sie auf das unbedingte Einhalten bestimmter Routinen 
und Rituale und zeigen Irritationen bei Veränderungen   
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Schulbegleitung (5) – das Beispiel Peru 
 

• Das Bildungsministerium in Caracas/Peru hat sich (bereits im Erziehungs-
gesetz von 2003) der Inklusion verpflichtet 

• Zahlen über Behinderungsformen im Kindes- und Jugendalter liegen 
allerdings nur vereinzelt vor (für Körper- und Sinnesbehinderungen). 

• Ein sehr hoher Anteil an Behinderungen im Kindesalter fällt auf den 
Bereich „Sehen“ (41,5 % in Peru – 5,1% in Deutschland) (vgl. Wagner 2011)  

• Zahlen über Kinder mit Lernschwierigkeiten/geistiger Behinderung sind 
bislang nicht systematisch erhoben worden. 

• Förderschulen gibt es nur in wenigen größeren Städten 

• Es wird vermutet, dass ca. 85% der Kinder mit Behinderungen keinen 
Zugang zum Schulsystem haben (ebd.) 
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Schulbegleitung (6) – das Beispiel Peru 

• Nur in der Hauptstadt Caracas gibt es erste Versuche der Schulbegleitung 
auch für Kinder mit Lernschwierigkeiten/geistiger Behinderung 

• Diese Inklusionsbestrebungen sollen gewährleistet werden durch 
Assistenten (SAANEE = Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales) 

• Die SAANEE-Kräfte durchlaufen eine sechstägige Ausbildung 

• Das Aufgabenspektrum dieser SAANEE‘s reicht von der Assistenz im 
Unterricht und der Begleitung problematischer Situationen bis hin zur 
Lernzielkontrolle 

• Zur Beschulung der Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf in Regel-
schulen kommt es nur bei positiver Resonanz – die Maßnahmen der 
Inklusion können also auch abgebrochen werden 
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Schulbegleitung (7) – das Beispiel Luxemburg 

 

• Seit 1994 gilt in Luxemburg ein Schulgesetz, das Kindern mit sensorischen, 
motorischen oder kognitiven Handicaps oder Verhaltensauffälligkeiten die 
Möglichkeit zur Aufnahme in Regelklassen gewährt. 

• Die Kinder – und ihre Familien – haben das Recht auf Aisstenz in der 
Schule, die durch Schulbegleiter aus einer „Equipe multiprofessionelle“ 
erfolgt. 

• Auch die KlassenlehrerInnen können bei Bedarf die Unterstützung durch 
die Schulbegleiter anmelden.  
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Schulbegleitung (8) – das Beispiel Luxemburg 

 

• Luxemburg ist im schulischen Kontext in 21 Inspektionsbezirke eingeteilt, 
in denen jeweils ein Koordinator für die schulbegleitenden Maßnahmen 
sowie eine „Equipe multiprofessionelle“ die Assistenz gewährleistet. 

• Die Teams bestehen aus Fachkräften der Pädagogik, Psychologie, 
Psychomotorik und Medizin.  

• Als Fachkräfte haben die SchulbegleiterInnen die Aufgabe, die konkreten 
Bedürfnisse der jeweiligen Schüler zu diagnostizieren, Ziele der Assistenz  
zu entwickeln, passende Maßnahmen und Methoden aufzuzeigen und 
durchzuführen bzw. mit den KlassenlehrerInnen abzusteimmen. 
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Kreis wartet auf Erlasse des Landes  
  

• Die Zukunft der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises Lippe ist derzeit völlig ungewiss. Was das 
Thema Inklusion – hier in Bezug auf den Unterricht von Kindern mit besonderem Förderbedarf in 
Regelschulen – für Folgen habe, wisse niemand, sagte Klaus Kuhlmann, Leiter des Eigenbetriebs 
Schulen gestern den Bildungs-Politikern des Kreistages. 

• „Wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir verwalten da derzeit den Mangel, Daten liegen uns nicht vor“, 
gestand Kuhlmann ein. Denn von Seiten des Landes gebe es nur wenig klare Aussagen. Sicher sei, 
dass der Elternwille bei der Frage Förderschule oder Regelschule künftig ein starkes Gewicht haben 
soll. Zuweisungen auf Förderschulen würden nur noch vorgenommen, wenn sie „rechtssicher“ seien, 
also ein Klageverfahren überstehen würden, schilderte Kuhlmann.  

• Die Kommunen als Schulträger sollten sicherstellen, dass die Kinder eine Regelschule besuchen 
könnten. Allerdings sei fraglich, wie weit Städte und Gemeinden in Vorleistungen gingen, die 
Finanzierung sei nämlich nicht geklärt. 

• „Es gibt die politische Meinung, Inklusion muss sein, aber es gibt kein Konzept, keine Erlasse, keinen 
Personalschlüssel“, fasste Ausschussvorsitzender Friedrich-Wilhelm Nagel (SPD) zusammen. Er 
rechnete daher nur mit wenig Wanderung in Richtung Regelschule. Ralf Mühlenmeier (CDU) sah das 
anders. Er erwartet, dass viele Förderschulen, insbesondere mit Förderschwerpunkt Lernen, 
schließen werden. Ein gutes Förderkonzept werde beendet, ohne dass es ein gutes neues gebe. (te) 

                                                                                                                                                                              LZ, 15.02.13 
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Inklusion – noch ein scheiterndes Großprojekt ??? 
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„Großprojekt Inklusion“  
so titelt der TAGESSPIEGEL in Berlin am 11.März 2013: 

 

• „Das Thema betrifft etwa jeden sechsten Berliner: Rund 600 000 Menschen in 
der Stadt sind behindert, zwei Drittel von ihnen schwer. (…)  

• Und doch steht der Jahresbericht des Berliner Behindertenbeauftragten Jürgen 
Schneider an diesem Montag nur als „Vorlage zur Kenntnisnahme“ ohne weitere 
Besprechung auf der Tagesordnung des Gesundheitsausschusses im 
Abgeordnetenhaus.  

• Das Dokument liest sich wie ein Beleg für den Slogan: „Behindert ist man nicht, 
behindert wird man.“ 

• Ausführlich widmet sich der Bericht dem Großprojekt „Inklusive Schule“, mit dem 
die Bildungsverwaltung die (…) UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen will: 

• Perspektivisch sollen alle besonders förderbedürftigen Kinder auch in die 
nächstgelegene Schule gehen dürfen.“  
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                 Inklusion ist ein Gewinn:                                                       Inklusion ist schon jetzt gefährdet:    

Inklusion – einfachmachen ?!?   

                                                           

Mit der UN-BRK liegt eine verbindliche Grundlage für die volle und 
gleichberechtigte Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in die 
Gesellschaft vor – dies ist (auch) eine Handlungsaufforderung an die Politik.  

Die Bundespolitik hat sich bislang mit flotten Leitlinien und Impulsen in der 
Inklusionsdebatte hervorgetan – Bundesmittel  zur Umsetzung der UN-BRK 
in Ländern und Kommunen sind weitgehend ausgeblieben   

Inklusion ist „Ausdruck einer Philosophie der Gleichwertigkeit jedes 
Menschen, der Anerkennung von Verschiedenheit, der Solidarität der 
Gemeinschaft und der Vielfalt der Lebensformen“ (Seifert 2006)  

Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft hat sich nicht sehr verändert: 
Die Inklusionsbereitschaft gegenüber Menschen mit Handicaps ist weiter 
geprägt von Unsicherheiten, Vorurteilen, Schuldgefühlen und Ablehnung.   

Inklusion beinhaltet die Anerkennung als Person mit   

• gleichen und international verbindlichen Rechten  

• besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten 

• individuellen Bedürfnissen und Lebensentwürfen 

Menschen mit Behinderungen machen weiterhin die Erfahrung, dass nicht 
behinderte Menschen den Kontakt mit ihnen meiden, dass sie Objekte des 
Mitleids sind oder dass andere „ein ernstes Gesicht aufsetzen, so wie man 
bei Vorbeifahren des Leichenwagens den Hut lüftet“ (Jollien 2001, S.65) 

Uneingeschränkter Zugang zur Bildung gilt als bedeutsamer Schlüssel zur 
Inklusion – mangelnde Bildung ist ein entscheidender Exklusionsfaktor. In 
KiTas und Schulen kann Verschiedenheit zur wichtigen Erfahrung werden.    

Das gegliederte Schulsystem befindet sich im föderalen Deutschland seit 
Jahren in einem permanenten Reformprozess - viele Lehrkräfte fühlen sich 
fremdbestimmt und überfordert von neuen Aufgaben und Anforderungen.  

Inklusion stellt die Strukturen und Konzepte der Sonderpädagogik und der 
Behindertenhilfe auf den Prüfstand und fragt danach, ob Selbstbestimmung 
und Partizipation wirklich gewährleistet sind. 

Der Umbau der traditionellen Systeme lässt sich nicht in einigen wenigen 
Jahren vollbringen – sowohl in den Schulen als auch in der Arbeitswelt 
fehlen überzeugende, wissenschaftlich und praktisch erprobte Konzepte. 

Inklusion strebt neue Formen des Zusammenlebens in der Nachbarschaft an 
und beschränkt sich nicht auf Menschen mit Behinderung, sondern eröffnet 
die Chance zu bürgerzentriertem Denken, Planen und Handeln für alle  

Es ist  schwer bis unmöglich, bezahlbaren Wohnraum in guten,  attraktiven 
Stadtvierteln und Gemeinden zu finden – Menschen mit Handicaps leben 
meist in Bezirken mit sozialen Problemen und wenig Inklusionsbegeisterung      

Die gleichberechtigte Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen und 
politischen Entscheidungen sowie die Möglichkeit der Arbeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt erhöht das Selbstwertgefühl und ermöglicht es, 
sich als kompetent, gleichwertig und selbstwirksam zu erleben 

Der allgemeine Arbeitsmarkt empfängt Menschen mit Behinderungen nicht 
mit offenen Armen. Behinderung bleibt – sozioökonomisch gesehen – ein 
großes Exklusionsrisiko: Wer behindert ist (oder wird), lebt in der Regel am 
Rande der Armut  und bleibt  auf Mittel der Eingliederungshilfe angewiesen   
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